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Österreich wählte neues Staatsoberhaupt 
Aussenminister Dr. Kirchschläger Nachfolger von Franz Jonas als Bundespräsident 
unseres Nachbarlandes 
W i e n  (dpa) Mit Rudolf Kirch
schläger hat zum fünftenmal in der 
österreichischen Nachkriegsge
schichte ein sozialistischer Kandidat 
das höchste Staatsamt erreicht. Der 
parteilose bisherige Aussenminister 
im Kabinett Bruno Kreisky erhielt 
am Sonntag 51,7 Prozent der Stim
men. Sein Gegenkandidat von der 
Oesterreichischen Volkspartei 
(OeVP. der langjährige Bürgermei
ster von Innsbruck, Alois Lugger 
(62), kam auf 48,3 Prozent. 

V o n  den rund 5 Millionen wahlbe
recht igten Oesterreichern beteilig
ten sich trotz der  Wahlpflicht nur  
94,1 Prozent a n  der  Abstimmung, die 
durch den Tod von  Franz Jonas  am 
24. April 1974 notwendig geworden 
war.  Die Vorgänger  des  59jühric|en 
Kirchschlägers — Karl Renner, 
Theodor  Körner, Adolf Schärf und 
Franz Jonas  — gehörten alle de r  
Sozialistischen Partei an.  

Das Wählervotum fiel deutlicher 
als e rwar te t  aus. Trotzdem erzielte 
de r  bürgerliche Kandidat  0,9 Prozent 
mehr  Stimmen als der  jetzige UNO-
Generalsekretär  Waldheim, der  vor  
drei  J a h r e n  Jonas  klar  unterlegen 
war.  Die Kommunisten, die bisher 
immer den  sozialistischen Kandida
ten  unterstützten, ha t t en  diesmal 
aufgerufen, -keinem d e r  beiden Be
werbe r  die  Stimme zu geben. Diese 
Empfehlung wurde  offensichtlich 
nicht  befolgt. 

Das Wahlergebnis fiel im gesam
ten Bundesgebiet unterschiedlich 
aus. Der Tiroler Lugger schnitt be
sonders gut in den westlichen Bun
desländern Tirol, Vorarlberg und 
Salzburg ab. 

Das Wahlresul ta t  von  W i e n  brach
t e  für Kirchschläger d e n  Ausschlag 
im Endergebnis. Die Sozialisten de r  

Hauptstadt  votier ten mit knapp 64 
Prozent für den  SPOe-Kandidaten. 

Das Lebensbild des neuen 
Bundespräsidenten 
Rudolf Kirchschläger ist de r  ers te  
österreichische Bundespräsident de r  
Nachkriegszeit,  de r  nicht der  Partei 
angehört, die ihn als ihren Kandida
ten aufstellte. Als parteiloser Aus
senminister hat te  e r  während  de r  
letzten vier  J a h r e  jedoch der  sozia
listischen Einparteienregierung an
gehört.  

Kirchschläger, e in international 
angesehener  ßerufsdiploniat, ist 1915 
in Obermühl in Oberösterreich ge
boren. Er wurde frühzeitig Vollwai
se  und musste sich sein Studium als 
Werkstudent  selbst verdienen. Im 
Kriege diente e r  in de r  deutschen 
Wehrmacht  und wurde zweimal 
schwer verwundet.  Nach dem Krieg 
war  e r  zuerst  als Richter tätig. 1954 
trat  e r  in die Völkerrechtsabtei lung 
des österreichischen Aussenministe-
riums ein, wo  e r  schnell Karr iere  
machte und zwischen 1959 und 1966 
einer  der  wichtigsten juris t ischen 
Mitarbeiter  des damaligen Aussen-
ministers Kreisky wurde , .  

196? bfeganti Kirctischläger-^eine 
Tätigkeit  als Gesandter  in Prag. Bis 
zu  seiner Berufung als Aussenmini
s te r  in die  Regierung Kreisky im 
J a h r e  1970 amtierte e r  auf diesem 
Posten. 

Kreisky hat Grund 
zur Zufriedenheit 
(dpa) Bundeskanzler Kreisky h a t  in 
e iner  Stellungnahme zum Ergebnis 
de r  Bundespräsidentenwahl v o n  
einem «grossartigen Erfolg» für 
Kirchschläger gesprochen. Er, Krei
sky, sei in höchstem Masse miL dem 

Wahlergebnis  zufrieden. Der Bun
deskanzler weiger te  sich jedoch, po
litische Schlussfolgerungen aus  dem 
Resultat zu ziehen. Es sei nicht  vor
gesehen, die  im Oktober  1975 fälli
gen  Par lamentswahlen vorzuziehen. 

Der Vorsitzende der  oppositionel
len OeVP, Karl  S c h i e i n  z e r ,  

sprach von  einem beachtlichen Ver
t rauenbeweis  für den  OeVP-Kandi-
da ten  Lugger. Die Tatsache, dass  
Lugger den Vorsprung des SPOe-
Kandidaten bei den  Bundespräsi
dentenwahlen im J a h r e  1971 habe  
halbieren können, sei ein beachtli
ches Ergebnis. 

Das neue Gemeindegesetz im Landtag 
Kandidatenproporz als zentrales Thema bei den Beratungen der Kommission 
In seiner nächsten, öffentlichen 
Sitzung (am 2. Juli) wi rd  sich der  
Landtag auch mit de r  zweiten und 
dri t ten Lesung des  neuen  Gemein
degesetzes befassen. Das Gesetz, 
dessen  ers te  Lesung berei ts  in die 
letzte Legislaturperiode des  Land
tages fällt, wurde  v o n  e iner  parla
mentar ischen Kommission unter  
d e m  Vorsitz des  FBP-Abgeordneten 
Jose f  Frommelt (Triesen) für die  
wei tere  Behandlung im Landtag 
vorbereitet .  Der Kommission gehör
ten neben  dem Vorsi tzenden die 
Her ren  Abgeordneten Emanuel 
Vogt  (FBP), Cyrill Büchel und Dr. 
Wolfgang Feger (beide VU) an. 

Einführung des 
Kandidatenproporzes 
W e n n  die bereinigte Vor lage  noch 
diesen Sommer Gesetz wird, so 
w e r d e n  wir  unsere  nächs ten  Ge
meindever t re tungen anfangs kom-
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menden Jah re s  bereits nach  dem 
Kandidatenproporz (analog den  
Landtagswahlen) bestellen. Das 
Majorzsystem wird lediglich für die  
W a h l  des Gemeindevorstehers  bei
behalten. Die Frage de r  Einführung 
des  Proporzes bei den  Gemeinde
wahlen bildete denn  auch  das  zen
trale Thema d e r  Kommissionsbera
tungen. Die Amtsdauer  de r  Gemein
dever t re tungen wird neu  auf v i e r  
J a h r e  festgesetzt. 

Schriftliche Wahlvorschläge 
Wahlvorschläge für die Gemeinde
räte müssen nach dem neuen  Ge
setz «spätestens 14 Tage  vor  dem 
Wahltag der  Wahlkommission in 
einem schriftlichen Wahlvorschlag  
namhaft» gemacht  werden. Wah l 
vorschläge müssen v o n  mindestens  
10 Stimmbürgern unterzeichnet  sein 
(in Gemeinden bis zu  500 Einwoh
ne rn  von wenigstens 5 Stimmbür
gern). Ein Stimmberechtigter ikann 
jeweils n u r  e inen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Die aufgestel l ten 
Kandidaten können  innerhalb v o n  
24 Stunden nach Eingabe de r  Wah l 
vorschläge die Annahme de r  Kan
didatur  verweigern.  Falls d e m  
Wahlvorschlag nicht  eine schriftli
che  Annahmeerklärung des  Kandi
da ten  beiliegt, muss dem Kandida
ten  durch e inen Amtsboten e ine  
Kopie des  Wahlvorschlages  über
bracht  werden. W e n n  de r  Kandidat  
d a n n  innerhalb v o n  24 S tunden  
keine gegenteilige Erklärung ab

gibt, wird die  Annahme de r  Kandi
datur  vorausgesetzt .  

Ein Kandidat darf nur auf einem 
Wahlvorschlag aufscheinen 
Der Name eines Kandidaten darf 
nach de r  n e u e n  Gesetzesvorlage 
nur  auf einem d e r  Wahlvorschläge  
stehen. W e n n  d e r  gleiche Kandidat  
mehrmals auf  verschiedenen Listen 
aufscheint, muss  e r  erklären, für 
welchen Wahlvorschlag e r  zu kan
didieren gedenkt.  Von allen 
anderen Wahlvorschlägen wird  e r  
sodann gestrichen. Die fertigen u n d  
bereinigten Wahll is ten müssen den  
Stimmbürgern einschliesslich de r  
Wählergruppenbezeichnung bis 
spätestens 8 Tage  v o r  dem Wahl 
termin zugestellt  werden. Im übri
gen  gel ten für die W a h l e n  selbst  
die gleichen Bestimmungen wie bei 
Landtagswahlen. Die Wahle r 
gebnisse werden  ebenfalls auf e ine  
nach dem gle ichen Schlüssel zu e r 
mittelnde Wahlzahl  ausgezählt.  

Direkte Wahl des  
Gemeindevorstehers 
Der Gemeindevorsteher  wird  auch  
nach dem n e u e n  Gesetz in d i rekter  
Wah l  bestimmt. Allerdings müssen 
auch  hier  die Wahlvorschläge bis  
spätestens 14 Tage  v o r  dem Urnen
gang eingereicht  werden.  Die Vor
schläge müssen ebenfalls von  min
destens 10 (bzw. 5) Stimmberechtig
ten unterzeichnet  sein. Der Vorste
h e r  wi rd  im W e g e  d e r  Urnenwahli 

mit  der  absoluten Mehrhei t  de r  
Stimmen gewählt .  Kommt im ers ten  
Wahlgang  keine gültige Wahl  zu
stande, so wird innerhalb von 14 
Tagen ein zweiter  Wahlgang  unter  
den  gleichen Kandidaten durchge
führt. Es s teh t  den  einzelnen Kandi
da ten  frei, ihre  Kandidatur  bis 10 
Tage  v o r  d e m  zwei ten Wahlgang 
zurückzuziehen. 

Ein einheitlicher Genieinderat 
Das neue Gesetz br ingt  auch  die  
Abschaffung des heut igen Systems 
mit  d e m  erwei ter ten  und dem enge
ren  Gemeinderat.  In Zukunft  soll e s  
nur  mehr  einen einheitlichen Ge
meinderat  geben, de r  nach der, Ge
setzesvorlage folgende Mitglie
derzahlen vorsieht: in Gemeinden 
bis zu 500 Einwohnern — vier  Mit
glieder, in  Gemeinden bis zu 1000 
Einwohnern — sechs Mitglieder 
und in Gemeinden bis zu 2500 Ein
wohnern  — acht  Mitglieder. Ge
meinden mit  mehr  als 2500 Einwoh
nern  sollen einen Gemeinderat  von  
10 Mitgliedern erhalten. Massgeb
lich für die Ermittlung der Einwoh
nerzahlen ist jewei ls  die letzte 
Volkszählung. 

Weitere Neuerungen des Gesetzes 
Zu d e n  wei te ren  Neuerungen  des  
Gesetzes, auf das  w i r  noch  mehre re  
Male  zurückkommen werden,  
gehört  die Kompetenz des Gemein
derates,  s ta t t  de r  Einberufung einer  
Gemeindeversammlung -eine Urnen-

abslimmung über  ein gewisses 
Sachgeschäft  anzuordnen. W i e  bis
her, sind die Stimmberechtigten 
allerdings bis spätestens e ine  W o 
che v o r  der  Gemeindeversammlung 
oder  Urnenabstimmung schriftlich 
über  das  zur Debatte  s tehende 
Sachgeschäft  z u  informieren. Das 
gleiche gilt auch  für die Bürgerver
sammlung, die auch  nach  dem 
neuen  Gesetz zuständig ist für Aen-
derungen  d e r  Gemeindegrenzen, für 
die Einbürgerungen, für d e n  Bür
gernutzen und alle damit zusam
menhängenden Fragen.  

Die aktuelle 
Frage 
Wie ist die Rechstlage im 
Fall Reinhold Glatt? 
Die öffentliche Bestürzung ange
sichts des  blutigen Dramas, das  sich 
am vergangenen Donnerstag im Ge
richtssaal d e s  Regierungsgebäudes 
abspielte, ist noch keineswegs ver
klungen. Der Täter konnte nach 
seinem tödlich verlaufenen An
schlag auf Dr. Walter Hildebrand 
festgenommen und verhaftet wer
den. Seit Donnerstag sitzt Reinhold 
Glatt im Vaduzer Gefängnis. Was 
wird jetzt weiter geschehen? — Zu
nächst ist der  junge Landrichter Dr. 
V/alter Kert mit den Voruntersuchun
gen betraut worden. Im jetzigen 
Stadium wird der Fall Glatt als 
M o r d f a 11 behandelt, nachdem 
bisher alles darauf hindeutet, d a s s  
Glatt in der Absicht zu töten auf den 
Gerichtspräsidenten (und auf den  
Gegenanwalt) geschossen hat. Nach 
Abschluss der Voruntersuchungen 
wird de r  Staatsanwalt die Anklage 
gegen Glatt vorbereiten. Findet die
ser  von sich aus  keinen Verteidiger, 
so wird vom Gericht ein Pflichtver
teidiger zu stellen sein. Die Ge
richtsverhandlung findet in erster In
stanz vor dem FL Kriminalgericht 
statt. Präsident des  Kriminalgerich
tes ist der  Senatsvorsitzende beim 
Oberlandesgericht Innsbruck, Dr. 
Franz Rhomberg, als Beisitzer fun
giert Landrichter Dr. Arnold Oehry. 
Dem Senat gehören ausserdem drei 
Laienrichter an. Die Gerichtsver
handlung wird in jedem Falle öf
fentlich sein und im neuen Verwal
tungsgebäude (früher Collegium 
Marianum) stattfinden. Bis dahin 
können allerdings noch einige 
Monate vergehen. Dies umsomehr, 
als anzunehmen ist, dass  Reinhold 
Glatt auch noch psychiatrisch be
gutachtet werden muss. Für Mord 
sieht da s  Gesetz die Todesstrafe 
vor. Allerdings würde ein Todesur
teil erst nach der  Bestätigung durch 
den Landesfürsten rechtskräftig. 
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